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WINTER HARVEST









Seeds for nesting pendulin tit

Reinforced clay plaster





LOOK AT THE PRODUCTS 
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EGFL: Basisprämie 

Infolge der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wurde die bis einschließlich 2014 geltende 

Betriebsprämie durch ein System aus Direktzahlungen bestehend aus Basisprämie, Umverteilungsprämie, 

Greeningprämie und ggf. Junglandwirteprämie ersetzt. 

Die Basisprämie entspricht in ihrem Charakter im Grundsatz der bisherigen Betriebsprämie. Sie basiert 

ebenfalls auf einem System von Zahlungsansprüchen, die den Betriebsinhabern grundsätzlich im Jahr 2015 

auf Antrag entsprechend dem Umfang der von ihnen angemeldeten beihilfefähigen Flächen neu zugewiesen 

wurden. Der Betriebsinhaber meldet in jedem Antragsjahr seine beihilfefähigen Flächen und 

Zahlungsansprüche an, wobei die Aktivierung eines Zahlungsanspruchs mit einem Hektar beihilfefähiger 

Fläche zur Auszahlung der Basisprämie führt. 

Alle Zahlungsansprüche in einer Region (in der Regel = Bundesland) haben denselben Wert. Die derzeit 

noch je Region unterschiedlich hohen Werte der Zahlungsansprüche werden zwischen 2017 und 2019 

schrittweise abgebaut, so dass sie in 2019 in ganz Deutschland einen einheitlichen Wert haben werden. 

Die Basisprämie dient der Einkommenssicherung und Risikoabsicherung der landwirtschaftlichen Betriebe 

sowie auch als finanzieller Ausgleich für die weit höheren Umweltschutz-, Tierschutz- und 

Verbraucherschutzstandards in der EU im Vergleich zu den Produktionsauflagen von Mitbewerbern auf dem 

Weltmarkt. Sie ist wie alle anderen Direktzahlungen unmittelbar an die Einhaltung zahlreicher weiterer 

Auflagen gebunden (sog. "Cross-Compliance-Instrument"). Neben 13 schon bestehenden EU-

Verordnungen und Richtlinien des Natur-, Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutzes, deren Einhaltung 

laufend und streng überprüft wird, sind Vorgaben zur Erosionsvermeidung als zusätzlich zu erbringende 

Leistungen ebenso vorgeschrieben worden wie Maßnahmen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und zum 

Gewässerschutz. Ebenso ist die Beseitigung von Landschaftselementen wie Hecken, Baumreihen und 

Feldgehölzen verboten. Durch Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung bei aus der Produktion 

genommenen Flächen und dem Erhalt von ökologisch wertvollen Strukturelementen als Rückzugsgebiete 

in intensiv genutzten Agrarlandschaften leisten die Direktzahlungen so einen Beitrag zum Erhalt 

landeskultureller Werte und zum Klimaschutz. 

331.011,21 € 

 

EGFL: Umverteilungsprämie 

Zur besseren Förderung von kleinen und mittleren Betrieben wird für die ersten 46 Hektar eines Betriebes, 

die mit Zahlungsansprüchen aktiviert werden, eine gestaffelte Umverteilungsprämie gewährt (höherer 

Betrag für die ersten 30 Hektar, niedriger Betrag für bis zu weitere 16 Hektar). 

1.958,59 € 

 

EGFL: Greening-Prämie 

Betriebsinhaber, die ein Anrecht auf Zahlung der Basisprämie haben, müssen auf allen ihren beihilfefähigen 

Flächen bestimmte dem Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden, das 

sogenannte „ Greening“ , einhalten. Als Ausgleich wird ihnen für alle beihilfefähigen Flächen des Betriebes, 

die mit Zahlungsansprüchen aktiviert werden, die Greeningprämie gewährt. 

168.862,61 € 

 

EGFL: Erstattung nicht genutzter Mittel der Krisenreserve 

In jedem Haushaltsjahr werden die Direktzahlungen aller landwirtschaftlichen Betriebe, die mehr als 2.000 

Euro Direktzahlungen erhalten, um ca. 1,5% gekürzt. Diese Mittel stehen zur Finanzierung von gezielten 

Maßnahmen im Falle einer Krise im Agrarsektor zur Verfügung. Werden die Mittel nicht genutzt, weil keine 

Krise vorlag oder Krisenmaßnahmen über andere Quellen finanziert wurden, erhalten landwirtschaftliche 

Betriebe, die Direktzahlungen beantragen, im folgenden Haushaltsjahr eine Erstattung in Höhe des 

gekürzten Beitrags. Wird die Krisenreserve nur zum Teil genutzt, erfolgt die Erstattung anteilig.  

7.078,88 € 

 

508.911,29 €Gesamtbetrag aller Zahlungen für EU-Haushaltsjahr 2017: 
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Thanks  for watching

PEAT MUST BE WET



CONTACT

aldert@wetlandproducts.com


